
Skipass Informationen 

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Infos rund um den Skipass: 

Der Skipass öffnet Ihnen berührungslos die Zugänge zu allen Seilbahnen und Liften in das Zillertal. 

Dank modernster Chipkarten-Technologie bleibt der Skipass immer in der Tasche. Chipkarte bitte am 

Oberkörper links tragen. Der eingebaute Chip kann immer wieder neu aufgeladen werden. Für die 

Chipkarte hinterlegen Sie eine Depotgebühr von 2,-- Euro, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie 

die Karte unbeschädigt an einer unserer Rückgabestellen retournieren. 

Kinder- und Jugendermäßigung 

Jugendtarif: Jahrgänge von 2000 bis 2003 (Ausweisvorlage erforderlich!) 

Kindertarif: Jahrgänge von 2004 bis 2012 (Ausweisvorlage erforderlich!) Kinder, die nach dem 

01.01.2013 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung 

einer zahlenden Aufsichtsperson frei befördert, soweit sie nicht einen eigenen Sitzplatz 

beanspruchen. 

Zillertal Arena Saisonkarte 

Bei Kauf einer Erwachsenen- und einer Jugend- oder Kinderkarte (gültig nur für Zillertal Arena 

Saisonkarten), fahren alle weiteren Kinder dieser Familie gratis. (Ausweisvorlage erforderlich) 

Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60% Grad der Behinderung (GdB). 

> Erwachsene erhalten den Jugendtarif, Jugendliche erhalten den Kindertarif, Kinder werden frei 

befördert 

> Für Einzelfahrten: Erwachsene erhalten den Kindertarif, Kinder werden frei befördert 

Ausweisvorlage notwendig bei Kauf und Kontrolle. 

 

Hinweis: Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, mit den Seilbahnen in Gerlos und Königsleiten ins 

Skigebiet transportiert zu werden. An den Bergstationen warten gemütliche Bergrestaurants auf Sie. 

Fußgängerkarten werden im Winter nur an Gäste ohne Wintersportausrüstung ausgegeben. 

Zillertal Arena & Ski-Arena Wildkogel 

Ab einem 2-Tagesskipass gelten der Zillertal Arena Skipass und der Zillertaler Superskipass auch in 

der Ski Arena Wildkogel am Bramberg. Zwischen Neukirchen, Wald, Krimml und Königsleiten können 

Sie mit einem gültigen Skipass unseren kostenlosen Skibus benutzen. 

Salzburger Super Ski Card 

Die Salzburger Super Ski Card ist auch in der Zillertal Arena gültig! Alle Infos zur Salzburger Super Ski 

Card finden Sie unter www.salzburgsuperskicard.com. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geschäftsbedingungen Bergbahnen Zillertal 

Preise, Ermäßigungen und Rückvergütung 

 Ermäßigte Karten (Kinder, Jugend, Behinderte ab 60% GdB, usw.) werden ohne Ausnahme 

nur gegen Vorlage eines Lichtbildausweises ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass 

unser Kassenpersonal keine Ausnahmen machen darf. 

 Die Skipässe und Tageskarten sind nicht übertragbar! Missbräuchliche Verwendung von 

Skipässen wird strafrechtlich verfolgt. 

 Im Regelfall beginnt die Laufzeit des Skipasses am Tag der Ausstellung. Mehrtages-Skipässe 

können bereits am Vortag ab 15.00 Uhr gekauft werden. Skipässe gelten immer an 

aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich (mit Ausnahme der 

Wahlabos). 

 Fußgängerkarten werden im Winter nur an Gäste ohne Wintersportausrüstung ausgegeben. 

 Bei Skiunfall oder Krankheit gewähren wir Ihnen im Kulanzweg eine Rückvergütung ab dem 

letzten Benützungstag. Hierfür müssen Sie eine ärztliche Bestätigung vorlegen. Verlorene 

Skipässe können wir Ihnen leider nicht ersetzen. 

 Auch für Schlechtwetter, Wind/Sturm, Lawinengefahr, unvorhergesehene Abreise, 

Betriebsunterbrechungen, Sperrung von Abfahrten usw. können wir Ihnen keine 

Rückvergütung oder Verlängerung einräumen. 

 Der nachträgliche Umtausch gegen einen anderen Skipass, die Übertragung auf andere 

Personen, Verlängerung oder Verschiebung der Gültigkeitsdauer ist nicht möglich. 

 Die Betriebseinstellung einiger Anlagen während oder am Ende der Saison aufgrund der 

Schneelage bzw. die Betriebseinstellung des Skibusverkehrs am Ende der Saison bleibt 

vorbehalten. 

 Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich 

selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für 

die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen 

und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige 

Unternehmer verpflichtet. 

 Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“ 

 Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des 

Liftkarteninhabers/der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer 

Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das 

Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten 

eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden.   

 Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen 

Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes.   



 Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, 

welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto 

angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet 

werden muss. 

 „Die Beförderung erfolgt nach Durchführung einer Zutrittskontrolle. Ort und Anzahl der 

Zutritte werden ausschließlich zu Verrechnungszwecken, und sofern dies zur 

Vertragserfüllung notwendig ist, gespeichert.“ 

 


